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Einleitend mOchte ich folgendes anmerken: Gegenstand des von Ihnen zitierten Be­

scheides ist das Projekt "Umfahrung Krummnußbaum - StJUsenstein" in Form der von 

den ÖBB bzw. der HL-AG übergebenen Projektsunterlagen. Die Auffassung und Re­

kultivierung der bestehenden Eisenbahntrasse über Krummnußbaum und Säusenstein 

war nicht Verhandlungsgegenstand. 

Ihre Fragen darf ich nunmehr wie folgt beantworten: 

Zu Frage L 
"Werden Sie, entgegen Ihrer Absicht, die Westbahn viergfeisig auszubauen, die im Spruch des oben 
zitierten Bescheides fixierten Auflagen erfüllen, wonach im Anschluß an die Fertigstellung des Tunnels 
Krummnußbaum - Säusenstein die dann parallel führende alte Strecke aufgelassen und rekultiviert 
werden sol/?" 

Das angesprochene Projekt "Umfahrung Krummnußbaum-Säusenstein" der HL-AG 

war Gegenstand der von meinem Ressort durchgeführten eisenbahnrechtlichen 

Bauverhandlung vom 18.6. bis 21.6.1990. 

Aufgrund des anstandslosen Verhandlungsergebnisses wurde mit Bescheid des 

Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 21.6.1990 für das 

Bauvorhaben die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung, die forstrechtliche und die 

wasserrechtliche Bewilligung ausgesprochen. 
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Wie der Stellungnahme in der Verhandlungsschrift zu entnehmen ist, ging die Ge­

meinde Krummnußbaum aufgrund der projektsvorbereitenden Besprechnungen mit 

der HL-AG vom 24.4.1990 und mit den Österreichischen Bundesbahnen vom 

7.5.1990 davon aus, daß nach Realisierung des neuen Projektes die in diesem Ab­

schnitt bestehenden Gleise der Westbahn aufgelassen und eine entsprechende· Re­

kultivierung der alten Trasse erfolgen wird. Auch ist der Verhandlungsschrift zu ent­

nehmen, daß sowohl die Gemeinde Krummnußbaum als auch die HL-AG bzw. die 

ÖBB ihre Aussagen hinsichtlich der Auffassung der alten Bahntrasse auf ein dies­

bezüglich noch durchzuführendes gesondertes Verfahren abgestellt haben. 

Das eisenbahnrechtlich genehmigte Projekt sieht fOr die neue Strecke keine 

Verbindung zur bestehenden alten Trasse mehr vor, sodaß eine· weitere 

Betriebsführung auf der alten Trasse gesondert eisenbahnrechtlich zu behandeln 

wäre. Auch ist die im Bereich der Ortschaft Krummnußbaum bestehende Trasse nach 

Genehmigung durch das Bundesministerium fOr Finanzen in ein 

Kommassierungsverfahren miteinbezogen worden. 

ZlLf.r.aJJiL2.:. 
"Auf welchen Abschnitten der Westbahnsfrecke des Bundeslandes Niederösterreich fassen Sie den 
viergeleisigen Ausbau ins Auge?" 

Auf der gesamten Westbahnstrecke in Nieder6sterreich ist ein viergleisiger Ausbau zu 

planen .. 

m 2/1. Jt1nner 1993 

er Bundesminister 
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